
 

 

FINANZREGULATIV 
1) BEITRÄGE, NENNGELDER 
 Anmeldegebühr neuer Verein € 37,-- 
 Verbandsbeitrag (pro Verein bzw. Sektion) € 106,--
 +Index 
 Nenngeld je Mannschaft (außer Nachwuchsmannschaften) € 15,-- 
 Nenngeld ab der 4. Mannschaft € 11,-- 
 Nenngeld KTTV-Nachwuchssuperliga € 2,50 
 Jugendförderungsbeitrag Liga oder Unterliga € 106,--
 +Index 

2) DRUCKSORTEN 
 1 Wettspielblock € 19,-- 

3) BEARBEITUNGS- bzw. AUSSTELLUNGSGEBÜHREN 
 1 Spielerpaß € 12,-- 
 1 Leihvertrag des ÖTTV (KTTV-Anteil) € 19,-- 
 Vereinswechsel eines Spielers € 19,-- 
 Spielgemeinschaften € 200,-- 

4) ORDNUNGSSTRAFEN 
 Nichtantreten zu einem Meisterschaftsspiel € 44,-- 
 Nichtantreten Blockveranstaltungen € 37,-- 
 Spielverschiebung ohne MuBA-Genehmigung für beide Mannschaften € 19,-- 
 Nichteinsenden oder verspätetes Einsenden eines Spielberichtes € 9,-- 
 Nicht ordnungsgemäßer bzw. unvollständiger Spielbericht € 5,-- *) 
 Gefälschter Spielbericht € 44,-- 
 Rückziehung einer Mannschaft im 1. Spielhalbjahr € 106,--
 +Index 
 Rückziehung einer Mannschaft im 21. Spielhalbjahr € 53,--
 +Index 
 Nichtaufstieg Meister einer Klasse € 219,-- 
 Nichtteilnahme an den Staatsliga-Aufstiegsspielen € 219,-- 
 Falscher Spielereinsatz bzw unberechtigte Doppelverwendung € 27,-- 
 Unterlassung der tel. Resultatdurchgabe Liga € 5,-- *) 
 *) im Wiederholungsfalle € 9,-- 

5) RECHTSMITTELGEBÜHREN (gemäß ÖTTV-Beschluss) 
 1. Instanz: Bei Einspruch an einen Unterausschuß € 45,-- 
 2. Instanz: Berufung gegen die Entscheidung eines Unterausschusses an den LV € 90,-- 
 3. Instanz: Berufung gegen die Entscheidung des Landesverbandes an den ÖTTV € 180,-- 

6) VERGÜTUNGSSÄTZE 
 Taggeld für KTTV-Funktionäre und Schiedsrichter € 30,-- 
 bei Einsatz bis 5 Stunden € 15,-- 
 für KTTV-Spieler € 0,-- 
 Kilometervergütung, je km € 0,20 

7) FÄLLIGKEITSTERMIN MITGLIEDSBEITRAG UND MANNSCHAFTSGEBÜHREN 
 Als Fälligkeitstermin für die Bezahlung der Beitragsvorschreibung gilt der 31. Oktober der jeweiligen 
 Spielsaison. Der vom jeweiligen Verein für die Saison zu bezahlende Gesamtbetrag ist den Vereinen bis 
zum  15.Oktober 
vorzuschreiben. Sollte dieser Betrag nicht fristgerecht eingezahlt werden, so tritt automatisch eine Sperre 
des Vereines bis zur Bezahlung des offenen Betrages ein 

8) Gültigkeit ab Saison 2007/08 laut Beschluß Jahreshauptversammlung vom 22.06.2007 

 

 


